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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §20 Abs1 Z6

EStG 1988 §4 Abs1

Rechtssatz

Die Einkommensteuer ist nicht betrieblich veranlasst, sondern in der Person des Steuerp ichtigen selbst begründet.

Die Zahlung von Personensteuern aus betrieblichen Mitteln stellt somit unzweifelhaft eine Entnahme dar.
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